
    Stand: 27. März 2012 

2. Satzung zur Änderung der Schmutzwassergebühren- 
und Kostenerstattungssatzung 

des Abwasserentsorgungsverbandes Niemegk 
 

Die Verbandsversammlung des Abwasserentsorgungsverbandes Niemegk beschließt in 
ihrer Sitzung am 28. März 2012 die nachfolgende 2. Änderungssatzung zur Schmutzwas-
sergebühren- und Kostenerstattungssatzung vom 20. Juli 2011: 

 
§ 1 

Änderung 
 

1.) In § 4 wird die bisherige Mengengebühr bei Kanalanschluss im Verbandsgebiet 
von 4,30 € auf  

 
4,20 € 

geändert. 
 

 
2.) In § 5 wird die bisherige Grundgebühr bei abflussloser Sammelgrube im OT Raben 

von 6,94 € auf 
 

6,90 € 
 
und die bisherige Mengengebühr bei abflussloser Sammelgrube im OT Raben von 
6,73 € auf 
 

6,70 € 
geändert. 
 

 
3.) In § 6 wird die bisherige Mengengebühr bei abflussloser Sammelgrube im übrigen 

Verbandsgebiet von 6,36 € auf 
 

6,10 € 
geändert. 

 
 

§ 2 
Inkrafttreten 

 
Die 2. Änderungssatzung zur Schmutzwassergebühren- und Kostenerstattungssatzung 
(Stand: 27. März 2012), beschlossen am 28. März 2012 tritt rückwirkend am 01.01.2012 in 
Kraft. 
 
Niemegk, 18.04.12 
 
 
gez. Hemmerling 
Verbandsvorsteher 



    Stand: 27. März 2012 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende in der Sitzung des Abwasserentsorgungsverbandes Niemegk am 28. 
März 2012 beschlossene 2. Satzung zur Änderung der Schmutzwassergebühren- und 
Kostenerstattungssatzung des Abwasserentsorgungsverbandes wird im Amtsblatt für die 
Gemeinde Wiesenburg/Mark, das Amt Brück und das Amt Niemegk – Flämingbote - öf-
fentlich bekanntgemacht. 
 
 
Niemegk, 18.04.12 
 
 
 
 
gez. Hemmerling 
Verbandsvorsteher 


